
Satzung der Gemeinde Schwalbach

zur Aufhebung der Satzung vom 26.11.1998

über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Dorfmitte Derlen“

Aufgrund des § 162 des Baugesetzbuches (BauGB) in  der  Bekanntmachung der
Neufassung vom 27.08.1997 (BGBl. I, S. 2141, ber. 1998 I, S. 137), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 27.07.2002 (BGBl. I, S. 2850) m.W.v. 01.08.2003 und des § 12
des  Kommunalselbstverwaltungsgesetzes  (KSVG)  in  der  Fassung  der
Bekanntmachung vom 27.06.1997,  zuletzt  geändert  durch  Gesetz  Nr.  1484  vom
07.11.2001 (Amtsbl. S. 2158) wird auf Beschluss des Gemeinderates Schwalbach
vom 17.12.2003 folgende Satzung erlassen:

§ 1 Aufhebung der Satzung

Die  Satzung  der  Gemeinde  Schwalbach  über  die  förmliche  Festlegung  des
Sanierungsgebietes „Dorfmitte Derlen“ vom 26.11.1998 wird aufgehoben.

Der Umfang des Sanierungsgebietes „Dorfmitte Derlen“ ist durch eine schwarze Linie
im beigefügten Lageplan dargestellt, welcher Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 2 Inkrafttreten

Die  Satzung  wird  gemäß  §  162  Abs.  2  BauGB  mit  ihrer  Bekanntmachung
rechtsverbindlich.

Schwalbach, den 18.12.2003
Der Bürgermeister

-Blaß-


